
verpflichtet. Daraus ergibt sich, daß er zu 
dieser Straftat auch kein Aussageverweige
rungsrecht als. Zeuge hat, unabhängig da
von, ob er die Straftat angezeigt hat oder 
nicht. Damit soll eine rechtzeitige staatliche 
Reaktion zur Verhinderung der in § 225 
StGB angeführten Straftaten bzw. zur Ab
wendung des mit der Straftat beabsichtig
ten Erfolges ermöglicht werden. Anders 
verhält es sich, wenn der Zeuge erst nach 
Beendigung der Straftat von einer solchen 
strafbaren Handlung erfährt. In diesem 
Falle besteht keine Anzeigepflicht. Deshalb 
kann er hier ein Aussageverweigerungs
recht in Anspruch nehmen.

In ähnlicher Weise schützt § 27 Abs. 1 
Ziff. 2 das besondere Vertrauensverhältnis, 
das bei der Ausübung verschiedener Berufe 
entsteht. Hier gilt allerdings die Einschrän
kung, daß der genannte Personenkreis die 
Aussage nicht verweigern darf, wenn er 
von der Verpflichtung zur Verschwiegen
heit befreit ist (§ 27 Abs. 2). Diese Ver
pflichtung kann nur derjenige auf heben, 
der vom jeweiligen Inhalt der Aussage be
troffen ist (in der Regel der Beschuldigte 
oder Angeklagte selbst).

Das Gesetz fixiert auch absolut das 
Recht des Geistlichen, die Aussage über das 
zu verweigern, was ihm bei der Ausübung 
der Seelsorge anvertraut wurde oder be
kannt geworden ist (§ 27 Abs. 1 Ziff. 1).

Das Vertrauensverhältnis zwischen den 
Abgeordneten und den Bürgern ist die un
entbehrliche Grundlage des Zusammenwir
kens zwischen den Volksvertretern und ih
ren Wählern. Darum sind die Abgeordneten 
der Volkskammer sowie die Abgeordneten 
der örtlichen Volksvertretungen berechtigt, 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmun
gen die Aussage zu verweigern (§ 27 Abs. 3 
i. V. m. Art. 60 Abs. 2 Verfassung bzw. § 16 
Abs. 2GöV).

Der Sicherung der Wahrheit und dem 
Schutz der Familienbeziehungen dient auch 
§ 27 Abs. 4. Damit soll vor allem verhindert 
werden, daß der Zeuge bewußt falsche Aus
sagen macht, um selbst strafrechtlicher Ver
antwortlichkeit zu entgehen oder Familien
angehörige zu schützen.

Die Aussageverweigerungspflicht eines 
Zeugen (§ 28) bezieht sich auf alle Aussa
gen, mit denen er eine ihm vom Staat aus
drücklich auferlegte oder anerkannte

Schweigepflicht verletzen würde. Hier ist 
das Geheimhaltungsgebot von so großer 
Bedeutung, daß das prozessuale Interesse 
an der Wahrheitsfeststellung dahinter zu
rücktreten muß. Damit der Zeuge nicht in 
der falschen Annahme, er müsse alles aus- 
sagen, auch das zu Verschweigende bekun
det, muß er vor seiner Vernehmung auf 
seine Aussageverweigerungspflicht hinge
wiesen werden. Nur wenn und nur insoweit 
wie das zuständige Organ den Zeugen von 
seiner Schweigepflicht befreit hat, darf er 
vernommen werden und muß er aussagen.

Gemäß § 243 StGB ist es strafbar, 
Zwangsmittel zur Erlangung von Zeugen
aussagen anzuwenden. Mit einer Ordnungs
strafe darf nur die Erscheinungspflicht, 
nicht aber die Aussagepflicht durchgesetzt 
werden. Das Verbot, Zeugenaussagen zu er
zwingen, dient der Feststellung der Wahr
heit, weil mit Zwangsmitteln zwar eine 
Aussage, keineswegs jedoch immer eine 
wahre Aussage herbeigeführt werden kann. 
Vor allem resultiert dieses Verbot aber aus 
dem strafprozessualen Grundsatz der Wah
rung der Würde der Persönlichkeit im 
Strafverfahren.

5.8.1.2.
Beweiswert der Zeugenaussage
Der Beweiswert der Zeugenaussage ist (wie 
auch der jedes anderen Beweismittels) nur 
für konkrete Aussagen in einem konkreten 
Verfahren zu bestimmen. Die quantitative 
Bedeutung von Zeugenaussagen im Straf
verfahren darf nicht zu Schlüssen auf die 
qualitative Bedeutung, ihren Informations
und Beweiswert führen. Zeugenaussagen 
müssen der gleichen kritischen Würdigung 
unterzogen werden wie jedes andere Be
weismittel. Verzerrungen in der jeweiligen 
Widerspiegelung der Tatsache, die Gegen
stand den Aussage ist, und daraus entste
hende falsche oder teilweise falsche Aussa
gen sind möglich. Sie können — abgesehen 
von bewußt falschen Aussagen — die fol
genden Ursachen haben:
— anlagenbedingte Mängel

Dazu gehören vor allem solche, die ihre 
Ursache in organischen Schäden der Sin
nesorgane haben, aber auch Besonderhei
ten, wie sie sich aus einer einseitigen 
Orientierung und Beobachtung ergeben 
können.
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